
Erforderliche Aktivitäten nach der Baustellenverordnung ab 1. April 20231

Baustellenbedingungen Pflichten nach Baustellenverordnung

Tätigwerden von 
Beschäftigten Umfang der Arbeiten

Art der 
Arbeiten: 
Besonders 
gefährliche 
Arbeiten 
(Anhang II)2 

Berücksichti-
gung der allg. 
Grundsätze nach 
§ 4 ArbSchG bei
der Planung
(§ 2 Abs. 1)

Voran- 
kündigung 
(§ 2 Abs. 2)

SiGePlan 
(§ 2 Abs. 3)

Unterrichtung 
zu den 
Umständen 
auf dem 
Gelände der 
Baustelle 
(§ 2 Abs. 4)3

Koordinator 
(§ 3 Abs. 1)

Unterlage für 
spätere 
Arbeiten 
(§ 3 Abs. 2 Nr. 3)

eines 
Arbeitgebers

• kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte
oder

• kleiner 501 Personen-
tage

nein ja nein nein nein nein nein

eines 
Arbeitgebers

• kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte
oder

• kleiner 501 Personen-
tage

ja ja nein nein ja nein nein

eines 
Arbeitgebers

• größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte
oder

• größer 500 Personen-
tage

nein ja ja nein ja nein nein

eines 
Arbeitgebers

• größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte
oder

• größer 500 Personen-
tage

ja ja ja nein ja nein nein

mehrerer 
Arbeitgeber, 
die gleichzeitig 
oder 
nacheinander 
tätig werden

• kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte
oder

• kleiner 501 Personen-
tage

nein ja nein nein nein ja ja

mehrerer Arbeit-
geber, 
die gleichzeitig 
oder 
nacheinander 
tätig werden

• kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte
oder

• kleiner 501 Personen-
tage

ja ja nein ja nein ja ja

mehrerer 
Arbeitgeber, 
die gleichzeitig 
oder 
nacheinander 
tätig werden

• größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte
oder

• größer 500 Personen-
tage

nein ja ja ja nein ja ja

mehrerer 
Arbeitgeber, die 
gleichzeitig oder 
nacheinander 
tätig werden

•  größer 30 Arbeitstage 
und 20 Beschäftigte
oder

•  größer 500 Personen-
tage

ja ja ja ja nein ja ja

Hinweis: Das Tätigwerden von Beschäftigten von Nachunternehmen bedeutet das Vorhandensein von mehreren Arbeitgebern.
1 https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/1/VO 

Die	Tabelle	zeigt	die	erforderlichen	Pflichten	nach	Baustellenverordnung	in	der	ab	1.	April	2023	mit	Inkrafttreten	der	Ersten	Verordnung	zur	Änderung	der	Baustellenver-
ordnung (BGBl. 2023 I Nr. 1) geltenden Fassung. Die ursprüngliche Fassung dieser Tabelle, die in mehreren Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) enthalten ist, 
spiegelt die Rechtslage vor dem 1. April 2023 wider. Nach § 6a (neu) BaustellV obliegt es dem Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA), die RAB - und damit auch die enthalte-
ne Tabelle - an die neue Rechtslage anzupassen. Ohne diesem Anpassungsprozess im ASTA vorgreifen zu wollen, soll die vorliegende Tabelle aber bereits jetzt für die 
Praxis Hinweise zur neuen Rechtslage ab dem 1. April 2023 geben.

2 Nummer 10 Anhang II BaustellV (geändert): Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen, wenn dazu aufgrund deren Masse kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von 
Lasten oder kraftbetriebene Arbeitsmittel zum anderweitigen Versetzen von Lasten eingesetzt werden.

3 § 2 Abs. 4 BaustellV (neu): Ist für eine Baustelle, auf der jeder Beschäftigte für denselben Arbeitgeber tätig wird, eine Vorankündigung zu übermitteln, oder werden auf 
einer Baustelle, auf der jeder Beschäftigte für denselben Arbeitgeber  tätig wird, besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so hat der nach § 4 Verantwort-
liche	dafür	zu	sorgen,	dass	dieser	Arbeitgeber	vor	Einrichtung	der	Baustelle	über	diejenigen	Umstände	auf	dem	Gelände	unterrichtet	wird,	die	in	einen	Sicherheits-	und	
Gesundheitsschutzplan im Sinne von Absatz 3 Satz 2 und 3 einzubeziehen wären.
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